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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/65/457)] 

65/231. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für  
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 64/181 vom 18. Dezember 2009 und alle anderen 
einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs1, 

 eingedenk dessen, dass Schwächen bei der Verbrechensverhütung Schwierigkeiten auf 
der Ebene der Verbrechensbekämpfungsmechanismen nach sich ziehen, sowie eingedenk 
der dringenden Notwendigkeit, wirksame Verbrechensverhütungsstrategien für Afrika zu 
entwickeln, und der Bedeutung, die den Strafverfolgungsbehörden und der rechtsprechen-
den Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zukommt, 

 im Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen neuer und dynamischerer Kriminali-
tätstrends auf die Volkswirtschaften der afrikanischen Staaten und der Tatsache, dass die 
Kriminalität eines der Haupthindernisse für eine harmonische und nachhaltige Entwicklung 
in Afrika ist, 

 besorgt feststellend, dass die Strafjustizsysteme in den meisten afrikanischen Ländern 
derzeit weder über ausreichend qualifiziertes Personal noch über eine angemessene Infra-
struktur verfügen und daher schlecht dafür gerüstet sind, neu auftretenden Kriminalitäts-
trends entgegenzuwirken, und in der Erkenntnis, dass schwache Rechtsvorschriften und 
Justizsysteme die Anstrengungen zur Erleichterung des strafrechtlichen Vorgehens gegen 
diese neuen Kriminalitätstrends untergraben, 

 eingedenk des Überarbeiteten Aktionsplans der Afrikanischen Union für Drogenbe-
kämpfung und Verbrechensverhütung (2007-2012), der die Mitgliedstaaten dazu ermutigen 
soll, sich in eigener Trägerschaft an den Regionalinitiativen für eine wirksame Verbrechens-
verhütung, gute Regierungsführung und die Stärkung der Rechtspflege zu beteiligen, 

 betonend, dass eine wirksame Verbrechensverhütungspolitik den Aufbau von Koali-
tionen mit allen beteiligten Partnern erfordert, 
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 in der Erkenntnis, dass das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger eine Koordinierungsstelle für alle profes-
sionellen Anstrengungen zur Förderung einer aktiven Kooperation und Zusammenarbeit 
von Regierungen, Akademikern, Institutionen sowie wissenschaftlichen und berufsständi-
schen Organisationen und Sachverständigen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege ist, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Instituts seine Fähigkeit, in wirksamer und um-
fassender Weise Dienste für die afrikanischen Mitgliedstaaten zu erbringen, stark beein-
trächtigt hat, 

 1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen 
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und zu koordinieren, die sich mit 
den Systemen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen; 

 2. beglückwünscht außerdem das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung zu seiner Initiative zur Stärkung seiner Arbeitsbeziehungen zu dem 
Institut durch die Unterstützung des Instituts und dessen Einbeziehung in eine Reihe von 
Aktivitäten, einschließlich der in dem Überarbeiteten Aktionsplan der Afrikanischen Union 
für Drogenbekämpfung und Verbrechensverhütung (2007-2012) genannten Aktivitäten, die 
die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Strafjustizsysteme in Afrika zum Ziel haben; 

 3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit des Instituts zur Unterstüt-
zung nationaler Mechanismen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afri-
kanischen Ländern weiter auszubauen; 

 4. stellt fest, dass sich das Institut um die Aufnahme von Kontakten zu Organisa-
tionen in den Ländern bemüht, die Programme zur Verbrechensverhütung fördern, und dass 
es enge Verbindungen zu regionalen und subregionalen politischen Stellen wie der Kom-
mission der Afrikanischen Union, der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der Kommission der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der Zwischenstaatlichen Behörde 
für Entwicklung und der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika unterhält; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich auf, auch künftig ihr 
Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen; 

 6. begrüßt es, dass der Verwaltungsrat des Instituts auf seiner vierten außerordent-
lichen Tagung am 2. März 2009 in Nairobi beschloss, im November 2009 eine Konferenz 
afrikanischer Minister zur Erörterung von Maßnahmen zur Verbesserung des Ressourcenzu-
flusses an das Institut abzuhalten; 

 7. begrüßt es außerdem, dass das Institut eine Teilung der Kosten für die verschie-
denen Programme, die es mit Mitgliedstaaten, Partnern und Institutionen der Vereinten Na-
tionen durchführt, initiiert hat; 

 8. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Organisationen und die internatio-
nale Gemeinschaft nachdrücklich auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu 
ergreifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitäten und bei der Durch-
führung seiner Programme und Tätigkeiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege in Afrika zu unterstützen; 
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 9. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle2 sowie das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption3 noch nicht ratifiziert haben be-
ziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen; 

 10. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu bemühen, alle in Betracht 
kommenden Institutionen des Systems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das 
Institut die erforderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält, die es ihm gestat-
tet, sein Mandat zu erfüllen; 

 11. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter um die Mobilisierung der er-
forderlichen Finanzmittel zu bemühen, damit das Institut den Kernbestand an Fachpersonal 
aufrechterhalten kann, den es benötigt, um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam 
erfüllen zu können; 

 12. legt dem Institut nahe, zu erwägen, den Schwerpunkt auf die allgemeinen und 
besonderen Schwachstellen eines jeden Programmlands zu legen, die bestehenden Initiati-
ven bestmöglich einzusetzen, um mit den vorhandenen Mitteln und Kapazitäten gegen Kri-
minalitätsprobleme anzugehen, und zu diesem Zweck nutzbringende Koalitionen mit regio-
nalen und lokalen Institutionen zu bilden; 

 13. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung auf, mit dem Institut weiter eng zusammenzuarbeiten; 

 14. ersucht den Generalsekretär, die regionale Kooperation, Koordinierung und Zu-
sammenarbeit im Kampf gegen die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen 
ihre grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche Maßnahmen allein nicht aus-
reichend bekämpft werden können; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiterhin konkrete Vorschläge zum 
Ausbau der Programme und Tätigkeiten des Instituts, einschließlich der Aufstockung des 
Kernbestands an Fachpersonal, vorzulegen und der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

71. Plenarsitzung 
21. Dezember 2010 

_______________ 
2 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 (Über-
einkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 
(Protokoll gegen den Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III 
Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Migranten). Feuerwaffen-Protokoll: 
deutschsprachige Fassung in Resolution 55/255, Anlage. 
3 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III 
Nr. 47/2006; AS 2009 5467. 


